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10. empfiehlt, dass die vierte allgemeine Tagung von
Vertretern der Karibischen Gemeinschaft und ihrer ange-
schlossenen Institutionen und von Vertretern des Systems der
Vereinten Nationen Anfang 2007 in der Karibik veranstaltet
wird, um die Fortschritte zu prüfen und zu bewerten, die bei
der Durchführung von Aktivitäten in den vereinbarten Berei-
chen und zu den vereinbarten Fragen erzielt wurden, und Kon-
sultationen über weitere Maßnahmen und Verfahren abzuhal-
ten, die zur Erleichterung und Verstärkung der Zusammenar-
beit zwischen den beiden Organisationen erforderlich sein
könnten; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

12. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Karibischen Gemein-
schaft“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/51
Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.37 und Add.1, einge-
bracht von: Angola, Belgien, Botsuana, Demokratische Republik Kongo, Hondu-
ras, Japan, Kap Verde, Komoren, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mo-
sambik, Namibia, Sambia, Simbabwe, Südafrika, Swasiland, Timor-Leste, Togo,
Tschechische Republik, Vereinigte Republik Tansania.

61/51. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Entwicklungsgemeinschaft des südli-
chen Afrika

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 37/248 vom 21. Dezem-

ber 1982 und alle anderen einschlägigen Resolutionen und Be-
schlüsse der Generalversammlung über die Förderung der Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Ent-
wicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika, namentlich die
Resolutionen 57/44 vom 21. November 2002 und 59/140 vom
15. Dezember 2004 und den Beschluss 56/443 vom 21. De-
zember 2001,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 59/49 vom 2. De-
zember 2004, in der sie beschloss, die Gemeinschaft einzula-
den, als Beobachter an ihren Tagungen und an ihrer Arbeit teil-
zunehmen,

anerkennend, dass die Zusammenarbeit zwischen der Ge-
meinschaft und dem System der Vereinten Nationen weiter
vertieft wurde,

mit Lob für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, die ihr
Eintreten für weiter gehende und förmlichere Regelungen für
die Zusammenarbeit untereinander zu Gunsten der regionalen
Integration weiter unter Beweis stellen,

es begrüßend, dass die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
weiter für die kontinuierliche Stärkung der Demokratie, der
Menschenrechte, der guten Regierungsführung und der soli-
den Wirtschaftsführung eintreten,

mit dem Ausdruck der Befriedigung über die Bemühungen,
die die Gemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Afrikani-

schen Union, den Vereinten Nationen und anderen Stellen
fortlaufend unternimmt, um der Demokratischen Republik
Kongo Frieden zu bringen, und anerkennend, dass die Wahlen,
die vor kurzem in der Demokratischen Republik Kongo abge-
halten wurden, um die derzeitige Übergangsperiode mit der
Einsetzung gewählter Institutionen auf allen Ebenen zu been-
den, ein wesentlicher Bestandteil des Friedensprozesses sind, 

mit Besorgnis feststellend, dass die HIV/Aids-Pandemie in
der Region Krisenausmaße erreicht hat und dass andere über-
tragbare Krankheiten wie Malaria und Tuberkulose weitrei-
chende soziale und wirtschaftliche Folgen haben,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die häufigen Na-
turkatastrophen in den Ländern der Region, 

die Anstrengungen begrüßend, die die Gemeinschaft un-
ternimmt, um das südliche Afrika zu einer landminenfreien
Zone zu machen,

anerkennend, welche wichtige Rolle den Frauen bei der
Entwicklung der Region zukommt,

sowie anerkennend, welche wichtige Rolle der Zivilgesell-
schaft und dem Privatsektor bei der Entwicklung der Region
zukommt,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und den regionalen und sonstigen Organisationen113;

2. dankt den Fonds und Programmen der Vereinten Na-
tionen sowie der internationalen Gemeinschaft für die Unter-
stützung, die sie der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen
Afrika gewährt haben;

3. begrüßt den von den Staats- und Regierungschefs der
Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika auf ihrem
Gipfeltreffen am 17. und 18. August 2006 in Maseru gefassten
Beschluss, eine Konferenz über Armut und Entwicklung zu
veranstalten, zu der die internationale Gemeinschaft eingela-
den wird;

4. begrüßt außerdem, dass die Gemeinschaft auf dem
Gebiet der Geschlechtergleichheit und der Entwicklung Fort-
schritte in Richtung auf das Ziel erreicht hat, den Frauenanteil
auf allen Entscheidungsebenen auf 30 Prozent zu heben, und
dass sie sich auf einen neuen Zielwert von 50 Prozent ver-
pflichtet hat; 

5. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass sich die
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft zur großflächigeren Durch-
führung der regionalen Wirtschaftsintegration verpflichtet ha-
ben, indem sie unter anderem bis 2008 eine Freihandelszone
einrichten und bis 2010 Vorbereitungen für eine Zollunion
treffen;

6. bekundet ihre Unterstützung für die Wirtschaftsre-
formen, die die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft derzeit
durchführen, um ihre gemeinsame Vision einer durch eine hö-

113 A/61/256 und Add.1.
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here wirtschaftliche Integration geschaffenen stärkeren regio-
nalen Wirtschaftsgemeinschaft zu verwirklichen;

7. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die von
der Entwicklungsgemeinschaft ergriffenen Maßnahmen zur
Bekämpfung von HIV/Aids und anderen übertragbaren
Krankheiten wie Malaria und Tuberkulose, einschließlich der
Zusagen betreffend die Weiterverfolgung der Ergebnisse der
sechsundzwanzigsten Sondertagung der Generalversamm-
lung, und die Umsetzung der Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids114 verstärkt zu unterstützen;

8. ist sich der Anfälligkeit der von der Entwicklungsge-
meinschaft erfassten Subregion für Naturkatastrophen be-
wusst und fordert in diesem Zusammenhang die internationale
Gemeinschaft auf, die zur Stärkung der Kapazität der Entwick-
lungsgemeinschaft für die Vorbereitung auf Katastrophenfälle
und für Frühwarnung erforderliche Hilfe zu gewähren; 

9. fordert die Vereinten Nationen, ihre verwandten Or-
gane und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf,
die Entwicklungsgemeinschaft bei ihrem Aufbau von Kapazi-
täten für Handelsverhandlungen weiter zu unterstützen; 

10. appelliert an die internationale Gemeinschaft und die
zuständigen Organisationen und Organe des Systems der Ver-
einten Nationen, der Entwicklungsgemeinschaft auch weiter-
hin finanzielle, technische und materielle Hilfe zu gewähren,
um sie bei ihren Bemühungen um die vollinhaltliche Umset-
zung des Regionalen strategischen Entwicklungsleitplans und
bei der vollständigen Durchführung der Neuen Partnerschaft
für die Entwicklung Afrikas115 sowie bei der Erreichung der
anderen international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-
schließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu unterstüt-
zen;

11. appelliert an die Vereinten Nationen, ihre verwand-
ten Organe und die internationale Gemeinschaft, die Entwick-
lungsgemeinschaft bei ihren Minenräummaßnahmen weiter
zu unterstützen, und begrüßt die von ihren Mitgliedstaaten bis-
lang erzielten Fortschritte;

12. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesonde-
re das System der Vereinten Nationen, auf, auch weiterhin zur
Förderung des Friedens und der Stabilität in der Demokrati-
schen Republik Kongo beizutragen und bei der Rehabilitation
und dem Wiederaufbau der Wirtschaft dieses Landes behilf-
lich zu sein;

13. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem
auf, die Demokratische Republik Kongo durch die Bereitstel-
lung humanitärer, finanzieller und materieller Hilfe weiter zu
unterstützen, um das Leid des kongolesischen Volkes, insbe-
sondere der Kinder, Frauen und älteren Menschen, zu lindern,
und fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kon-
go auf, die Wirtschafts- und Sozialpolitiken und -programme
durchzuführen, die die Lebensbedingungen der Menschen in
der Demokratischen Republik Kongo verbessern werden;

14. fordert die Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen und die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf,
den in den Mitgliedstaaten der Entwicklungsgemeinschaft ein-
gerichteten nationalen Komitees für Gefährdungsabschätzung
auch künftig technische Hilfe zu gewähren;

15. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die An-
strengungen zu unterstützen, die die Entwicklungsgemein-
schaft unternimmt, um Kapazitäten aufzubauen und sich den
neuen Herausforderungen, den Chancen und den Auswirkun-
gen zu stellen, die der Prozess der Globalisierung und Libera-
lisierung für die Volkswirtschaften der Region mit sich bringt;

16. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem
Exekutivsekretär der Gemeinschaft die Kontakte mit dem Ziel
der Förderung und Harmonisierung der weiteren Zusammen-
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Gemeinschaft
zu intensivieren;

17. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika
vorzulegen. 

RESOLUTION 61/52

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.15/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Argentinien,
Armenien, Äthiopien, Belarus, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bul-
garien, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland,
Finnland, Gabun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Hondu-
ras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Island, Italien, Jemen, Kambo-
dscha, Kanada, Kap Verde, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuwait, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Litauen, Madagaskar, Malta, Moldau, Mongolei,
Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Peru, Portugal, Republik Ko-
rea, Rumänien, Samoa, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, Sy-
rische Arabische Republik, Timor-Leste, Tschechische Republik, Tunesien,
Ukraine, Ungarn, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

61/52. Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an
die Ursprungsländer

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der einschlägigen Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3026 A (XXVII) vom
18. Dezember 1972, 3148 (XXVIII) vom 14. Dezember 1973,
3187 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973, 3391 (XXX) vom
19. November 1975, 31/40 vom 30. November 1976, 32/18
vom 11. November 1977, 33/50 vom 14. Dezember 1978,
34/64 vom 29. November 1979, 35/127 und 35/128 vom
11. Dezember 1980, 36/64 vom 27. November 1981, 38/34
vom 25. November 1983, 40/19 vom 21. November 1985, 42/7
vom 22. Oktober 1987, 44/18 vom 6. November 1989, 46/10
vom 22. Oktober 1991, 48/15 vom 2. November 1993, 50/56
vom 11. Dezember 1995, 52/24 vom 25. November 1997,
54/190 vom 17. Dezember 1999, 56/97 vom 14. Dezember
2001 und 58/17 vom 3. Dezember 2003, 

114 Resolution S-26/2, Anlage.
115 A/57/304, Anlage.




